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Der von Thorsten Schulten und 
Reinhard Bispinck herausgegebene 
Sammelband zeichnet sich durch 
die umfassende Darstellung der Min­
destlohnsysteme in  West-, Mittel- und 
Osteuropa sowie in den USA aus. Die 
Autoren sind langjährige Mitarbeiter 
am Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaftlichen I nstitut (WSI) in der Hans­
Böckler-Stiftung, das sich im Rahmen 
der "Thesen für eine europäische Min­
destlohnpolitik" mit den Möglichkeiten 
der Koordinierung nationaler Mindest­
lohnpolitiken befasst hat. Die beiden 
Autoren gelten als Experten zu den 
Themen der Lohn- und Tarifpolitik in 
Deutschland und in Europa. 

Dementsprechend detail l iert und 
systematisch ist der Überblick, den die 
Beiträge des Bandes über die Entwick­
lung der nationalen Mindestlohnsyste­
me geben. Mindestlöhne unterliegen 
einerseits der gesetzl ichen Regelung, 
wie in Großbritannien, I rland, den Be­
nelux-Staaten,  Frankreich, Spanien, 
den baltischen Staaten,  Polen, Ungarn , 
Tschechien, der Slowakei, Slowenien 
sowie in den Vereinigten Staaten ,  oder 
sie basieren auf kollektivvertragliehen 
Vereinbarungen, wie in Dänemark, 
Norwegen, Schweden, Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 

Ziele der Mindestlohnpolitik 

Die politischen Zielsetzungen, die mit 
der Mindestlohnpolitik verknüpft sind , 
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haben sich im Zeitverlauf wesentlich 
gewandelt. So stand bei der Einfüh­
rung eines Mechanismus zur Regulie­
rung von Mindestlöhnen während der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg (bzw. 
während der Weltwirtschaftskrise in  
den USA) d ie Sicherung der Lebens­
haltung und die Armutsbekämpfung im 
Vordergrund (Luxemburg, Frankreich, 
Deutschland, Österreich).  Mit dem 
folgenden Wirtschaftsaufschwung hat 
die Beteilung der Arbeitnehmer am all­
gemeinen wirtschaftl ichen Fortschritt 
an Bedeutung gewonnen. Die Min­
destlohngesetze in Belgien und den 
Niederlanden beispielsweise, die in 
den 1 970er Jahren erlassen worden 
sind, sehen zum Erhalt der Kaufkraft 
eine Koppelung der Mindestlöhne an 
die Preisentwicklung vor: Entschei­
dendes Motiv für die Mindestlohnge­
setzgebung der 1 990er Jahre in den 
ost- und mitteleuropäischen EU-Kan­
didatenländern war ebenfalls die Ver­
meidung von Massenarmut, die durch 
den ökonomischen Strukturwandel 
nach der Wende zur Marktwirtschaft 
bedingt war: 

ln der politischen Diskussion hat 
das Ziel der Armutsbekämpfung seit 
den 1 990er Jahren, die von Massen­
arbeitslosigkeit, dem Wachstum des 
N iedriglohnsektors und der Zunahme 
atypischer, sozialversicherungsrecht­
lich nicht erfasster Beschäftigungs­
verhältnisse geprägt waren, wieder an 
Bedeutung gewonnen. Obwohl sich 
die am stärksten armutsgefährdeten 
Haushalte mehrheitlich aus N icht-Er­
werbstätigen zusammensetzen - so 
leben nur 1 0% der Geringverdiener in  
Haushalten, d ie als "arm" bezeichnet 
werden, 1 - ist ein verstärkter Zusam­
menhang zwischen Erwerbstätigkeit 
und Armut nicht nur in den angelsäch­
sischen Ländern festzustellen, son­
dern zunehmend auch in den konti-
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nentaleuropäischen Staaten,  die als 
trad itionelle Sozial- und Wohlfahrts­
staaten gelten. 

Das Problem der arbeitenden Armen 
(working poor) lässt sich allerdings mit 
dem gesetzlichen Mindestlohn allein 
n icht bekämpfen. Entscheidend sind 
in Staaten mit schwacher tarifvertrag­
licher Lohnregul ierung v. a. die sozial­
und steuerpolitischen Flankierungs­
maßnahmen, da eine wesentliche 
Schwäche des gesetzl ichen Mindest­
lohns, der ja ohne Bedürftigkeitsprüfung 
gewährt wird, die geringe Zielgenau­
igkeit ist. Für Gewerkschaften stellen 
gesetzliche Mindestlohnregul ierungen 
grundsätzlich eine zweitbeste ("se­
cond-besf') Lösung dar, da diese eine 
Beeinträchtigung ihrer tarifpolitischen 
Kompetenz bedeuten. Trotzdem wird 
beispielsweise in Deutschland, wo das 
System des Flächentarifvertrags von 
beträchtlichen Erosionstendenzen be­
troffen ist, der N iedriglohnsektor seit 
den 1 990er Jahren stark angewach­
sen und die Verhandlungsmacht der 
Gewerkschaften zurückgegangen ist, 
die Einführung eines gesetzlichen Min­
destlohns von einigen Gewerkschaften 
und politischen Parteien gefordert. 

ln welchem Ausmaß Umvertei lungs­
effekte durch Mindestlöhne erzielt 
werden , hängt vom Niveau und der 
Höhe der Steigerungsraten ab. Die 
wichtigsten Kriterien zur Einschätzung 
möglicher Vertei lungseffekte sind zum 
einen der Anteil des Mindestlohns am 
nominalen Durchschnittslohn und zum 
anderen die Koppelung der Mindest­
lohnsteigerungen an die Entwicklung 
der Reallöhne. ln allen EU-Mitglied­
staaten l iegt das N iveau der monatli­
chen Mindestlöhne bei unter 50% der 
durchschnittl ichen Monatslöhne, wobei 
die Mindestlöhne in I rland, Luxemburg 
und Malta am höchsten, in den bal­
tischen Staaten, den USA und Groß-
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britannien sowie der S lowakei relativ 
am niedrigsten sind. 

Was die Höhe der Mindestlöhne be­
trifft, muss diese unter Bezugnahme 
auf die von Europäischer Kommission 
und Europäischem Parlament formu­
lierte Richtgröße zur Umsetzung der 
Europäischen Sozialcharta (1 989), 
nach der ein "gerechter" Mindestlohn 
60% des nationalen Durchschnittsein­
kommens erreichen soll ,2 als sehr be­
scheiden eingeschätzt werden. Obwohl 
die Höhe eines "gerechten" Lohns, 
der eine "angemessene Beteiligung" 
der Arbeitnehmer am sozialen Leben 
sichert, normativen Vorstellungen un­
terliegt, ist die Tauglichkeit des gesetz­
l ichen Mindestlohns als I nstrument zur 
Armutsbekämpfung auf Grund seines 
niedrigen realen Wertes - in mehr als 
der Hälfte der EU-25-Staaten liegt der 
gesetzliche Mindestlohn unter 40% 
des Durchschnittseinkommens - zu 
bezweifeln.3 

Ähn l iches gi lt für die Effektivität der 
Umvertei lungswirkung von Mindest­
löhnen. Da in der überwiegenden 
Mehrheit der Staaten mit gesetzlicher 
Mindestlohnregul ierung eine Abkoppe­
lung der Entwicklung der Mindestlöh­
ne von der durchschnittlichen realen 
Lohnentwicklung zu beobachten ist, 
die sich seit dem Beginn der 1 990er 
Jahre noch verstärkt hat, ist von einem 
maßgeblichen Einfluss auf die Lohn­
struktur n icht auszugehen. Über eine 
relativ egalitäre Lohnstruktur verfügt 
Frankreich, da dort die Mindestlöhne in 
regelmäßigen Abständen über die ge­
setzlich festgelegte Mindestnorm zur 
Sicherung des Kaufkraftzuwachses 
hinaus erhöht werden. 

Ein explizites Umvertei lungsziel be­
steht nach wie vor in den skandina­
vischen Ländern , deren Lohnstruktur 
ein hohes Maß an Egalität aufweist. 
Wie die verschiedenen Beiträge des 
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Sammelbandes verdeutl ichen, besteht 
zwischen der Form der Mindestlohnre­
gulierung (gesetzlich oder tarifl ich) und 
der Homogenität der Lohnstruktur kein 
eindeutiger Zusammenhang. Wie das 
Beispiel der skandinavischen Länder 
zeigt, gewinnt auch die tarifliche Lohn­
regul ierung durch die Konzertierung 
mit Wirtschafts-, steuer- und sozialpo­
litischen Maßnahmen an Effektivität. 
Der geringe Anteil der arbeitenden Ar­
men in den nordischen Staaten macht 
deutlich, dass das Ziel der Umvertei­
lung trotz der z. T. weitreichenden Re­
formen der Tarif- und Sozialsysteme 
der 1 980er und 1 990er Jahre4 ein dau­
erhaftes Paradigma des politischen 
Handeins geblieben ist. 

Beschäftigungseffekte von 

Mindestlöhnen 

Ein von den Kritikern des Mindest­
lohns immer wieder vorgebrachtes 
Argument, dem zufolge die gesetz­
liche Lohnregulierung negative Aus­
wirkungen auf die Beschäftigung hat, 
lässt sich aus wissenschaftlich-em­
pirischer Sicht nicht bestätigen.  Die 
Erfahrungen in Großbritannien und I r­
land, wo der gesetzliche Mindestlohn 
1 999 bzw. 2000 eingeführt wurde, deu­
ten bisher nicht auf negative Effekte 
auf die allgemeine Beschäftigung 
hin.5 Ein Grund dafür mag die geringe 
Reichweite des Mindestlohns sein .  Im 
Vereinigten Königreich beziehen nur 
5-1 2% der abhängig Beschäftigten 
den gesetzlichen Mindestlohn.6 Ande­
re Studien weisen hingegen auf die 
verringerten Beschäftigungschancen 
gering Qualifizierter und bestimmter 
Arbeitnehmergruppen wie insbeson­
dere Jugendlicher hin.7 Angesichts der 
geringen Robustheil der Ergebnisse 
dieser Studien8 kann von einem empi­
risch belegten Kausalzusammenhang 
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zwischen Mindestlohnregul ierung und 
Beschäftigungsniveau nicht ausgegan­
gen werden. 

Mechanismen zur Steigerung der 

Mindestlöhne 

Die Steigerung gesetzlicher Mindest­
löhne kann nach unterschiedlichen 
Prinzipien und Regelungsmechanis­
men erfolgen. ln den USA erfolgt die 
Erhöhung des Mindestlohnes aus­
schließlich durch die Regierungsak­
teure. Die rein politische Steuerung 
der Mindestlohnerhöhungen ist am 
wenigsten geeignet, ein Mindestlohnni­
veau,  das mit der realen Lohnentwick­
lung Schritt hält, aufrechtzuerhalten. 
Lohnerhöhungen sind von nicht-öko­
nomischen Faktoren wie dem Wahl­
zyklus und der parteipolitischen Zuge­
hörigkeit der Regierung abhängig. 

ln  Europa ist die lohnpolitische Au­
tonomie der Regierungen im Rahmen 
institutionalisierter Konsultationsver­
fahren unter der Beteil igung der Sozi­
alpartner deutlich eingeschränkter (z. 
B. Großbritannien) . Andere Varianten 
sehen einen stärkeren Einfluss der 
Gewerkschafts- und Arbeitgeberdach­
verbände bei der Aushandlung der 
Mindestlöhne vor, die anschließend 
durch den Staat gesetzliche Wirkung 
erlangen (z. B. Belgien, einige MOE­
Länder). Einige EU-Staaten verfügen 
darüber h inaus über ein System der 
Indexierung der Mindestlöhne, wonach 
das jeweilige Mindestlohnniveau auto­
matisch an d ie Preis- und Lohnent­
wicklung angepasst wird (Frankreich, 
Benelux-Staaten, Polen).  

Umsetzung und Effektivität von 

Mindestlöhnen 

Die Effektivität gesetzlicher Mindest­
löhne setzt einen Erhöhungsmecha-
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nismus voraus, der eine Kombination 
aus ökonomischen und sozialen Kri­
terien wie der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, der sozialen Lage der 
Mindestlohnbezieher; Beschäftigungs­
effekten (insbesondere auf benach­
teiligte Gruppen des Arbeitsmarktes), 
I nflation, Arbeitskosten und staatl iche 
Sozialausgaben berücksichtigt. Die 
effektive Umsetzung der Mindestlohn­
steigerungen erfordert bestimmte Kon­
trollmechanismen, beispielsweise die 
Berichterstattungspflicht der Regie­
rung in parlamentarischen oder lohn­
politischen Gremien . 

Sowohl in rein kollektivvertraglich 
regul ierten Lohnfestlegungssystemen 
als auch solchen ,  in denen gesetz­
liche neben kollektivvertragl iehen Re­
gelungen bestehen, sind bestimmte 
Strukturmerkmale des Systems der in­
dustriellen Beziehungen entscheidend 
für Reichweite und Effektivität der 
Mindestlohnregulierung. Dazu zählen 
insbesondere die tarifliche Deckungs­
rate, Allgemeinverbindlichkeitsregeln 
und -praxis sowie die Verbindlichkeit 
kollektiver Vereinbarungen und die 
gesetzliche Friedenspfl icht der Sozi­
alpartner für die Dauer der Gültigkeit 
der Kollektivverträge.9 ln Staaten,  in  
denen gesetzl iche Mindestlöhne die 
dominierende bzw. die einzige Form 
der kollektiven Lohnfestlegung sind, 
hat sich eine Kombination aus Min­
destlohn-, Steuer- und Sozialpolitik 
als am günstigsten erwiesen, um po­
sitive Beschäftigungseffekte zu erzie­
len bzw. beschäftigungsmindernde 
Kostennachteile durch Lohnsubventi­
onierung für die Arbeitgeber zu kom­
pensieren. So wurde beispielsweise 
in Großbritannien ein Anreiz für die 
Arbeitsaufnahme geschaffen, indem 
bestimmte Sozialtransfers und Steu­
erbegünstigungen (Negativsteuer) an 
soziale Merkmale wie die Famil ienlage 
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gekoppelt werden (z. B. Wiedereinstei­
gerinnen nach Kinderpause). 

Ausblick und Diskussion 

Ein großer Verdienst des Buches 
ist es, die Komplexität und die Wech­
selwirkungen zwischen den verschie­
denen Einflussfaktoren auf die Lohn­
festlegung aufzuzeigen, ohne in die für 
Laien unverständlichen ökonomisch­
theoretischen Formalisierungen zu 
verfallen. Die Tatsache, dass aus wis­
senschaftl icher Sicht ein eindeutiger 
Kausalzusammenhang zwischen Min­
destlohn und Beschäftigungsniveau 
n icht nachzuweisen ist, 10 führt dazu, 
dass die Debatte um die Einführung 
von Mindestlöhnen in  hohem Maße 
aus gegensätzlichen ideologischen 
Perspektiven geführt wird. Der Blick 
auf die tatsächlichen Möglichkeiten 
und Grenzen gesetzlicher Mindestlöh­
ne als Instrument der politischen Steu­
erung von Nachfrage und Konsum 
bleibt somit oft getrübt. Den Autoren 
ist zugute zu halten, dass sie Mindest­
löhne weder als probates Mittel zur 
Armutsbekämpfung noch zur Beschäf­
tigungssicherung darstellen. Obgleich 
beide Politikziele n icht isoliert von der 
Lohnpolitik zu betrachten sind, müs­
sen sie vorwiegend m it Steuer- und 
Sozialpolitik angestrebt werden. Ziel 
der Lohnregulierung kann einzig die 
Vermeidung eines destruktiven Lahn­
senkungswettbewerbs sein ,  der mit 
der Erweiterung der EU, dem verrin­
gerten Handlungsspielraum nationaler 
politischer Akteure angesichts der in­
ternational eng verflochtenen Märk­
te und der rechtlich-institutionellen 
Asymmetrie der EU, die den Fortschritt 
der Marktintegration zulasten der Ent­
wicklung der sozialen D imension fort­
schreibt, eine reale Gefahr darstellt. 

Besonderen Stellenwert erhält die 
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Frage der Notwendigkeit - und der 
Form -dereuropaweiten Koordinierung 
der Mindestlohnpolitik. Die Autoren ar­
gumentieren auf der Grundlage ihrer 
"Thesen für eine europäische Mindest­
lohnpolitik" für die Formulierung einer 
"gemeinsamen europäischen Norm", 
die das nationale Mindestlohnniveau 
- zweckmäßigerweise auf der Basis 
von Kaufkraftparitäten - im Verhältnis 
zum nationalen Durchschnittseinkom­
men definiert. Die Umsetzung nach 
dem Prinzip der "Methode der offenen 
Koordinierung", wonach auf europä­
ischer Ebene Rahmenregeln und -pro­
zeduren festgelegt werden, die dann 
auf nationalen Ebenen umgesetzt und 
ausgestaltet werden, bietet den Vortei l ,  
den institutionellen Unterschieden der 
nationalen Systeme der industriellen 
Beziehungen Rechnung zu tragen. Die 
Implementierung der europäischen 
Mindestlohnnorm erfolgt entweder auf 
der Grundlage gesetzlicher, tarifl icher 
oder der Kombinationen beider Re­
gulierungsverfahren. Ob eine solche 
europäische Mindestlohnpolitik einen 
Beitrag zur Stärkung des "Europä­
ischen Sozialmodells" leisten kann, ist 
vor allem von der Bereitschaft der eu­
ropäischen Gewerkschaften zu einer 
gemeinsamen, transnationalen Koor­
dinierungsstrategie abhängig. 

Vera Glassner 
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